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Zur Namensführung

Die Verwechslungsfähigkeit mit anderen Unternehmens-Namen (-Kennzei-
chen) muss bei neuen Unternehmen vom Inhaber unbedingt geprüft wer-
den, um Unterlassungsklagen zu vermeiden. Es empfiehlt sich dabei die Ab-
frage des Markenregisters, des Firmenbuches, des Telefonbuches  und des
Internets (domains).

Siehe hiezu auch 

http://portal.wko.at

Zur weiteren Betriebsstätte

Von der weiteren Betriebsstätte ist die Zweigniederlassung einer im Firmen-
buch eingetragenen Firma zu unterscheiden. Über die Errichtung einer
Zweigniederlassung gibt die zuständige Wirtschaftkammer Gutachten ab.
Neben der Eintragung der Zweigniederlassung im Firmenbuch ist die Anzei-
ge der weiteren Betriebsstätte bei der Gewerbebehörde notwendig. 

Siehe hiezu auch 

http://portal.wko.at

Weitere Hilfestellungen, insbesondere Formulare und Vorlagen zu verschie-
denen Lebensbereichen, Links zu Bundes- und Landesbehörden u.a.m. fin-
den Sie im „Amtshelfer“ der Republik Österreich:

http://www.help-business.gv.at
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